Satzung der Gemeinde Schmilau
uber den Bebauungsplan Nr. 9,

1. Anderung

fur das Gebiet nordlich der StralRe "Johnsdiek", dstlich der vorhandenen Bebauung
in der Stral3e "Johnsdiek", westlich der "Ratzeburger Stra3e" (L 202) am nérdlichen
Ortsausgang in Richtung Ratzeburg in der Gemeinde Schmilau gelegen
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PLANZEICHENERKLARUNG

Es gelten das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt geadndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348), die
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) und die
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. | Nr. 189)

Planzeichen Erlduterungen Rechtsgrundlagen
| FESTSETZUNGEN
1 Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§§ 1 bis 11 BauNVvVO
WA Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNvVO
GEe eingeschranktes Gewerbegebiet § 8 BauNVO
GE Gewerbegebiet § 8 BauNVO
2 MaR der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§§ 16 bis 21 BauNVvVO
GRZ 0,6 Grundflachenzahl als Hochstmaf} § 19 BauNVvO
I Zahl der Vollgeschosse als Hochstmaf} § 20 BauNVO
OK 39,50 m i NH | Hohe baulicher Anlagen als Héchstmald Gber NH
siehe Teil B -Text-, Ziffer 5.1 § 18 BauNVO

3 Bauweise, iiberbaubare und nicht liberbaubare
Grundstiicksflachen

Baugrenze - siehe Teil B - Text-, Ziffer 6.3 - 6.4

nur Einzel- und Doppelhduser zulassig

offene Bauweise - siehe Teil B - Text-, Ziffer 6.1
abweichende Bauweise - siehe Teil B -Text-, Ziffer 6.2
4 Flachen fiir den Gemeinbedarf

Flache fir den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung:

Feuerwehr, Bauhof und Anlagen fur sportliche Zwecke

5 Verkehrsflachen

Strallenverkehrsflache - siehe Teil B -Text-, Ziffer 4.1 - 4.2

StraRenbegrenzungslinie

6 Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsor-
gung und Abwasserbeseitigung sowie fiir Ablagerungen

Flache fir Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

Zweckbestimmung:
Sickerbecken fiir Niederschlagswasser

§ 2 Abs. 3LBO S-H.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§§ 22 und 23 BauNVO

§ 23 BauNVO

§ 22 BauNVO

§ 22 BauNVO
§ 22 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Stand: 02.06.2026
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LPB Il

LEK 60/45

7 Griinflachen

Grinflache

offentlich / privat

Zweckbestimmungen:
Freizeitwiese

Knick (gesetzlich geschitzt)
Knickschutzstreifen

Schutzstreifen

Geholzstreifen

8 MaRnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Umgrenzung von Flachen fur Malnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Knickschutzstreifen, 3,0 m breit
siehe Teil B -Text-, Ziffer 8.1 und 8.2

Schutzstreifen, 1,0 m breit (privat) siehe Teil B -Text-, Ziffer 8.3
Anpflanzung von Baumen, siehe Teil B -Text-, Ziffer 7.1 - 7.3

Erhaltung von Baumen, siehe Teil B -Text-, Ziffer 7.5
Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Bdumen
und Strauchern, siehe Teil B -Text-, Ziffer 7.4

Umgrenzung von Flachen zur Erhaltung von Baumen
und Strauchern, siehe Teil B -Text-, Ziffer 7.6

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen und zur Erhaltung
von Baumen und Strduchern, siehe Teil B -Text-, Ziffer 7.7
9 Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flachen fir Nutzungsbeschrankungen hier:

Larmpegelbereich nach DIN 4109-1 und 4109-2 mit den LPB Il
und IV siehe Teil B -Text -, Ziffer 9.2 - 9.3

Emissionskontingente L, gx nach DIN 45691:2006-12
Tag/Nacht, hier: 60 dB(A)/gm tags und 45 dB(A)/gm nachts
siehe Teil B - Text -, Ziffer 9.1

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen nach Art und Maf}

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr. 9, 1. Anderung

MalRkette zur Verdeutlichung von Abstanden;
Zahlenangabe = Langen in Metern

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a
und b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
BauNVO

§ 1 Abs. 4 BauNVO und
§ 16 Abs. 5 BauNVO
§ 9 Abs. 7 BauGB

Stand: 02.06.2026



Planzeichen

Erlduterungen

Rechtsgrundlagen

__AvZ

10 Nachrichtliche Ubernahmen

gesetzlich geschutzter Knick, siehe Teil B -Text-, Ziffer 7.6 und
8.7 und Hinweis "Erhaltung von Baumen, Gehdlzstreifen und
Knicks"

gesetzlich geschitzte Allee, siehe Teil B -Text-, Ziffer 7.5 und
Hinweis Nr. 1.1.1

20 m Anbauverbotszone an Landesstraften

Umgrenzung einer Flache zur Aufstellung einer Infotafel,
siehe Teil B -Text-, Ziffer 4.2

I DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

vorhandene Flurstlicksgrenze

Flurstiicksnummer

Flurgrenze

vorhandene Gebaude

Hohenlinien Bestand tUber NH

in Aussicht genommene Grunddstiicksgrenze

Sichtfeld fur die Anfahrsicht gemaR RASt +06, Ziffer 6.3.9.3

entfallener Uberhalter

eingemessener Einzelbaum

§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 30 BNatSchG i.V.m.
§ 21 LNatSchG

§ 30 BNatSchG i.V.m.
§ 21 LNatSchG

§ 29 Abs. 1a StrWWG S-H

Stand: 02.06.2026
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P477.5 1. Anderung B-Plan Nr. 9 der Gemeinde Schmilau PROKOM J

TEIL B — TEXT
| PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 — 11 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVvVO)

1.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind ausnahmsweise nicht zulassig (§ 1 Abs. 5 und 6
BauNVO):

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Anlagen fur Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe,

Tankstellen

1.2 Gewerbegebiete und eingeschrankte Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

1.2.1 Sowohl im Gewerbegebiet als auch im eingeschrankten Gewerbegebiet sind Wohnun-
gen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind, allgemein zulassig.

1.2.2 Im Gewerbegebiet sind allgemein und auch ausnahmsweise nicht zulassig (§ 1 Abs. 5
und 6 BauNVO):

Tankstellen,

Einrichtungen fir die Schaustellung von Personen in Peep-, Sex- oder Live-Shows
sowie Bordellbetriebe und sonstige ahnliche Gewerbebetriebe fir den entgeltlichen
Geschlechtsverkehr,

Vergnlgungsstatten und

Wettburos.

1.2.3 Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind allgemein und auch ausnahmsweise nicht zu-
lassig (§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO):

Gewerbebetriebe, die das Wohnen wesentlich storen,

Tankstellen,

Einrichtungen fur die Schaustellung von Personen in Peep-, Sex- oder Live-Shows
sowie Bordellbetriebe und sonstige ahnliche Gewerbebetriebe fir den entgeltlichen
Geschlechtsverkehr,

Vergnigungsstatten,

Wettbiros,

Betriebe mit Nachtbetrieb,

Schank- und Speisewirtschaften, die aufgrund ihrer Betriebsgrofle und Struktur
nicht nur der Versorgung des Gewerbegebietes und/oder der Gemeinde Schmilau
dienen,

Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Ferienwohnungen,

Stand: 02.06.2026 1



P477.5 1. Anderung B-Plan Nr. 9 der Gemeinde Schmilau PROKOM J

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

- Biogasanlagen,
- Abfallumschlagsstationen und
- Tankreinigungsbetriebe

Einzelhandelsbetriebe sind nur zulassig, wenn sie in einem unmittelbaren raumlichen
und betrieblichen Zusammenhang mit einem Produktions-, Handwerks- oder Dienst-
leistungsbetrieb stehen, diesen in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind und
eine Verkaufsflache von 250 m? nicht Gberschreiten.

Eine Uberschreitung der maximal zuléssigen Verkaufs- und Ausstellungsflache von
250 m? fir den Einzelhandelsanteil kann dartber hinaus fur Kraftfahrzeuge und Anha-
nger aller Art sowie fur Garten- und Pflanzenmarkt zugelassen werden.

Sowohl im Gewerbegebiet als auch im eingeschrankten Gewerbegebiet sind Anlagen
ausgeschlossen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil
eines solchen Betriebsbereiches sind.

Flachen fiir den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Die Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr, Bauhof und
Anlagen fir sportliche Zwecke* dient der Nutzung als Standort fir die 6rtliche Feuer-
wehr mit den zugehdrigen Nebenraumen wie Sozial- und Personalrdumen, Biros und
Besprechungsraumen sowie der Nutzung des gemeindlichen Bauhofes zur Pflege und
Unterhaltung des Gemeindegebietes und fiir Sport- und Freizeitanlagen.

Innerhalb der Flachen fur den Gemeinbedarf sind der Hauptnutzung dienende Neben-
anlagen, Abstell- und Lagerrdume sowie Stellplatze einschlie3lich ihrer Zufahrten zu-
lassig.

Beschrankung der Zahl der Wohungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind je Wohngebaude nicht mehr als 2 Wohnungen
zulassig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind je Wohngebaude nicht mehr als 10 Wohnungen
zulassig.

StraBenverkehrsflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Fremdwerbung ist innerhalb der festgesetzten Stralienverkehrsflachen unzulassig.

Innerhalb der umgrenzten Flache A-B-C-D-A ist eine Infotafel bis zu 3,0 m Hohe zur
Darstellung der im Plangebiet ansassigen Betriebe zulassig.

Stand: 02.06.2026 2



P477.5 1. Anderung B-Plan Nr. 9 der Gemeinde Schmilau PROKOM J

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

MaR der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 16 — 21 BauNVO

Im Gewerbegebiet und im eingeschrankten Gewebegebiet darf die maximal zulassige
Hohe baulicher Anlagen durch technische Bauteile und Anlagen (Liftungsschachte etc.)
auf maximal 10% der Dachflachen der Hauptgebaude um maximal 3,0 m Uberschritten
werden.

Bauweise und liberbaubare Grundstiicksflache
§ 22 Abs. 4 und § 23 BauNVO

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 durfen die Gebaude eine Lange von 25 m nicht Gber-
schreiten.

Im Gewerbegebiet und im eingeschrankten Gewerbegebiet durfen die Gebaude eine
Lange von 50 m Uberschreiten. Seitliche Grenzabstande sind einzuhalten.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 durfen direkt am Hauptgebdude be-
findliche Terrassen auch aufierhalb des Baufensters angeordnet werden.

Innerhalb der Flache fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr, Bauhof
und Anlagen fir sportliche Zwecke* sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und
Anlagen flr sportliche Zwecke auch aufRerhalb der Baugrenze zulassig.

Anpflanzungen und Flachen zur Anpflanzung und Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Die in der Planzeichnung festgesetzten anzupflanzenden Baume sind als hochstam-
mige, heimische Laubbaume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleich-
artig zu ersetzen. Mindestens 4 dieser Baume sind als Ahornbdaume mit einem Mindest-
stammumfang von 12/14 cm anzupflanzen.

Der Standort der festgesetzten Baume kann bis zu 5 m verandert werden, wenn die Lage
von Beleuchtungen oder von Ver- und Entsorgungsanlagen dieses erforderlich macht.

Baume innerhalb der Stralienverkehrsflache sind in unversiegelten Baumscheiben von
mindestens 6 m? Gréle zu pflanzen.

Die in der Planzeichnung festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Bdumen und
Strauchern sind durchgehend mit standortheimischen Gehdlzen zu bepflanzen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Die im Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzten Baume sind dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Die vorhandenen Gehdlzstreifen sowie die vorhandenen Knicks auf den 6ffentlichen und
privaten Grunflachen und im Bereich der Stralkenverkehrsflachen sind dauerhaft zu er-
halten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Stand: 02.06.2026 3



P477.5 1. Anderung B-Plan Nr. 9 der Gemeinde Schmilau PROKOM J

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Die Baume und Straucher auf den als zu erhalten und zum Anpflanzen von Baumen und
Strauchern festgesetzten Flachen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig
zu ersetzen. Die defizitaren Abschnitte sind mit Gehdlzen der folgenden Pflanzliste (Ge-
holze der bunten Knicks) aufzuwerten. Die Bepflanzung der defizitaren Abschnitte ist
zweireihig in der Reihe versetzt im Pflanzraster 0,75 m in der Reihe und zwischen den
Reihen auszufiihren. Alle 50 m ist ein Uberhalter zu erhalten bzw. anzupflanzen.

Hasel (Corylus avellana) Schlehdorn (Prunus spinosa)
Hainbuche (Carpinus betulus) Hundsrose (Rosa canina)
Feldahorn (Acer campestre) WeilRdorn (Crataegus div. spec.)
Weiden (Salix div. spec.) Traubenkirsche (Prunus padus)
Vogelkirsche (Prunus avium) Faulbaum (Frangula alnus)
Stieleiche (Quercus robur) Zitterpappel (Populus tremula)
Schwarzerle (Alnus glutinosa) Wildapfel (Malus sylvestris)

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Knickschutzstreifen ist in einer Breite von 3,0 m als naturnaher, feldrainartiger Wild-
krautstreifen zu entwickeln, 1 x jahrlich, frihestens ab dem 1. Juli d.J., zu mahen inkl.
Abfuhr des Mahgutes und auf Dauer zu erhalten. Bauliche Anlagen, Aufschittungen und
Abgrabungen sowie gartnerische oder sonstige Nutzungen sind dort nicht zulassig.

Der Knickschutzstreifen ist zu den Grundstlicken des Allgemeinen Wohngebietes, des
eingeschrankten und des regularen Gewerbegebietes sowie zu den Flachen fur Gemein-
bedarf bereits vor Baubeginn mit einem mindestens 0,8 m hohen Zaun abzugrenzen.

Der Schutzstreifen ist in einer Breite von 1,0 m als naturnaher, feldrainartiger Wildkraut-
streifen zu entwickeln, 1 x jahrlich, friihestens ab dem 1. Juli d.J., zu mahen inkl. Abfuhr
des Mahgutes und auf Dauer zu erhalten. Bauliche Anlagen, Aufschittungen und Ab-
grabungen sowie gartnerische oder sonstige Nutzungen sind dort nicht zulassig.

Im Allgemeinen Wohngebiet und in den eingeschrankten und regularen Gewerbegebie-
ten ist das Niederschlagswasser auf den jeweiligen Baugrundstiicken zu versickern.

Die Knicks sind gemal den aktuellen Durchfiihrungsbestimmungen zum Knickschutz zu
pflegen.

Stand: 02.06.2026 4



P477.5 1. Anderung B-Plan Nr. 9 der Gemeinde Schmilau PROKOM J

9

9.1

9.2

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Emissionsbeschrankungen (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO)

Zum Schutz vor Gewerbegerauschimmissionen in der Umgebung wird der Geltungs-
bereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Schmilau beziig-
lich der maximal zulassigen Schallemissionen gegliedert. Hierbei werden u.a. Emissi-
onskontongente Lex entsprechend DIN 45691:2006-12 festgesetzt.

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die folgenden an-
gegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 bis 22:00
Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) Gberschreiten.

Betriebe im eingeschrankten Gewerbegebiet (GEe) haben sich gem. TA Larm einzufu-
gen.

Emissionskontingente Lex tags und nachts in dB(A)/gm

Gewerbe Teilflache LEK, Tag LEK, Nacht
Flache GE Nordost 60 45
Flache GE Siidost 60 50
Flache GE Sidwest 60 45

Flache fur Gemeinbedarf
.Feuerwehr, Bauhof und Anlagen
fur sportliche Zwecke* 60 57

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Ein Vorhaben ist auch dann zulassig, wenn der nach TA Larm berechnete Beurtei-
lungspegel Lr am jeweils betrachteten Immissionsort den Immissionsrichtwert nach TA
Larm um mindestens 10 dB(A) unterschreitet.

Passiver Schallschutz (Verkehrslarm) (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im Bereich der in der Planzeichnung festgesetzten Flache fir Vorkehrungen zum
Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen sind Vorkehrungen (passiver Schall-
schutz) zum Schutz vor Verkehrslarmimmissionen zu treffen. Es gelten die folgenden
Anforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion der
AuRenbauteile (Wand, Dach, Fenster Liiftung) von Wohnungen, Biirordumen und Ahn-
lichem:

Larmpegelbereich IV: R'w,ges = 40 dB
Larmpegelbereich lll: R'w,ges = 35 dB

In den Feldern mit der Bezeichnung LPB Il und LPB IV ist zur Einhaltung unbedenkli-
cher Innenraumpegel in schutzbedurftigen Rdumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01
(Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen) das erforderliche gesamte
Bau-Schallddmmmal’ der AuRenbauteile fir AuRenfassaden gemal’ Abschnitt 7.1 der
DIN 4109-1:2018-01 vorzusehen.
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9.3

Die Schallddammmalfe sind durch alle AuRenbauteile eines Raumes gemeinsam zu er-
fullen und in Abhangigkeit des Verhaltnisses der AuRenwandflache zur Grundflache
gegebenenfalls mit Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2:2018-01, Schall-
schutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfillung der Anforderungen).

Fir die von der Larmquelle abgewandten Gebaudeseiten darf der maRgebliche Auf3en-
larmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) gemindert
werden.

Fur die Festsetzungen 9.2 bis 9.3 gilt, dass wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt
wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung unter Berlcksichtigung der Abschirmwirkung
der zur Ausflihrung kommenden Baukérper geringere Anforderungen an den Schallschutz re-
sultieren, von den Festsetzungen abgewichen werden kann.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1.3
214

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 LBO S.-H.)

Werbeanlagen auf privaten Baugrundstiicken

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig.

Werbeanlagen sind im Bereich der Anbauverbotszone unzulassig.

Werbeanlagen dirfen 5,0 m nicht Gberschreiten.

Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind unzulassig.

Fremdwerbung ist unzulassig.

Beleuchtete oder selbst leuchende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Héhe von 5,0 m
zulassig.

Allgemeines Wohngebiet

Festsetzungen flr Fassaden und Dacher der Hauptgebaude (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBO S-
H)

Fassaden sind in Verblendmauerwerk, Putz und Holz in rétlichen, rotbraunen, braunli-
chen, weilten und grauen Farbtonenen zulassig.

Holzhauser in Blockbauweise mit AuRenfassaden aus waagerecht Ubereinander gela-
gerten und an den Gebaudeecken verzahnten und auskragenden Rundstammen/- Hol-
zern sind ausgeschlossen.

Die Begrinung von Fassaden ist zulassig.

Baulich zusammenhangende Baukorper sind mit einer aufeinander abgestimmten Ge-
staltung und Oberflachenstruktur der AuRenwande auszufihren.

Als Dachformen sind fir die Hauptgebaude Sattel-, Walm-, Kriippelwalm- und Pultda-
cher sowie begriinte Dacher mit Dachneigungen von 0° bis 50° zulassig.

Dacheindeckungen, mit Ausnahme von begrinten Dachern, sind nur in rétlichen, rot-
braunen oder anthrazitgrauen Farbtonen zulassig. Hochglanzende Dacheindeckungs-
materialien (mit Ausnahme von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen) sind un-
zulassig.
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21.7

2.2
2.2.1

222

3.1
3.1.1

3.1.5

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind zulassig. Die Neigung und Ausrich-
tung muss bei Dachneigungen von 25° bis 50° der Dachneigung entsprechen.

Erforderliche Stellplatze (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBO S-H)

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind pro Wohnung mindestens 2 Stellplatze herzu-
stellen.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind pro Wohnung mindestens 1,5 Stellplatze her-
zustellen.

Gewerbegebiet

Festsetzungen flr Fassaden und Dacher (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBO S-H)

Fassaden mit geschlossenen, fensterlosen, ungegliederten Wandflachen ab einer
Lange von 30 m sind je 10 m Wandlange mit je drei Rank- oder Kletterpflanzen zu
begrinen. Fur Kletterpflanzen sind geeignete Klettergeruste oder —hilfen vorzusehen.

Fassaden sind in rétlichen, rotbraunen, braunlichen, grauen, griinen, weillen und
schwarzen Farbtonen zulassig. Fur Fassaden von freistehenden Wohngebauden zur
Unterbringung von Betriebswohnungen gelten die gestalterischen Festsetzungen des
Allgemeinen Wohngebietes Nr. 2.1.1 bis 2.1.4.

Die Dachneigung ist von 0° bis 50° zulassig. Fur Dacher von freistehenden Wohnge-
bauden zur Unterbringung von Betriebswohnungen gelten die gestalterischen Festset-
zungen des Allgemeinen Wohngebietes Nr. 2.1.5 bis 2.1.7.

Hochglanzende Dacheindeckungsmaterialien sind, mit Ausnahme von Solar- und Pho-
tovoltaikanlagen, unzulassig.

Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulassig. Die Neigung und Ausrichtung muss bei
Dachneigungen von 25° bis 50° der Dachneigung entsprechen.

HINWEISE
(nicht Teil der Festsetzungen)

Arten- und Biotopschutz

Erhaltung von Baumen, Gehdlzstreifen und Knicks

Zu erhaltende Baume, Geholzstreifen und Knicks sind wahrend der Bauphase vor Ein-
griffen zu schitzen. Alle Bauarbeiten sind nach DIN 18920 und RSBB 2023 durchzu-
fuhren.

Fall- und Rodungsfristen

Baume, Hecken, lebende Zaune, Gebusche und andere Gehdlze sind gem. § 39 Abs.
5 Nr. 2 BNatSchG ausschlieYlich in der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zu
fallen, abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.

Beleuchtung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind mdglichst fledermaus- und insekten-
schonende Leuchten und Leuchtmittel mit einer Lichtfarbtemperatur von maximal 3000
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1.4
1.4.1

3.1

41

Kelvin einzusetzen. Es sind nur Leuchten mit einer Abstrahlung nach unten zu verwen-
den. Beleuchtungen der Knicks und der Schutzstreifen miissen vermieden werden.

Baufeldfreimachung

Baufeldfreimachungen sind in Randstreifen mit Staudenfluren aufierhalb der Brutzeit
der Vogel i.d.R. zwischen 01. Oktober und Ende Februar durchzufiihren. Die Bauar-
beiten kdnnen auch vor der Brutsaison aufgenommen und permanent weitergefihrt
werden, so dass die Bauarbeiten eine vergramende Wirkung erzeugen.

Denkmalschutz

§ 12 Abs. 2 Nr. 6 DSchG

Im Plangebiet befindet sich ein archaologisches Intressengebiet bzw. gem. § 12 Abs. 2
Nr. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umstanden nach zu vermuten
ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Im Zuge der ErschlieRungsarbeiten des
Bebauungsplanes Nr. 9 wurden Untersuchungen durchgeflihrt und entsprechend do-
kumentiert.

§ 15 DSchG

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziglich unmittelbar oder tGber
die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehdérde mitzuteilen. Die Verpflichtung be-
steht ferner flr die Eigentimerin oder den Eigentiimer und die Besitzerin oder den Be-
sitzer des Grundstlicks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fur
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder dem Fund gefiihrt
haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Gbrigen. Die nach
Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstatte in unverandertem
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spatestens nach Ablauf von vier
Wochen seit der Mitteilung an die Denkmalschutzbehorde.

Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-
nisse wie Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit.

Loschwasserversorgung

Die Léschwasserversorgung fur die Brandbekampfung ist gemaR § 2 BrSchG (Gesetz
Uber den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren) und das Arbeitsblatt
W 405, W 331 und W 400 des DVGWs (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
sicherzustellen. Wird vorgesehen das Loschwasser Uber die 6ffentliche Trinkwasser-
versorgung bereitzustellen ist die DVGW Information Wasser Nr. 99 zu beachten.

Lichtquellen

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer
auf den klassifizierten Stra3en nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch
ihre Form, Farbe, Grée oder dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen und —einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung be-
eintrachtigen kénnen.

Die Abschirmung hat auf Privatgrund zu erfolgen.
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5.1

6.1

7.1

Niederschlagswasser Verkehrsflachen

Niederschlagwasser von Lager- und Verkehrsflachen auf Gewerbegrundstiicken ist
gem. Merkblatt DWA-M 153 zu reinigen und Uber den bewachsenen Oberboden (Mul-
den-, Flachenversickerung) zu versickern.

Minimierung Freizeitlarm

Um eine Reduzierung von Gerauschspitzen durch den Aufprall von Ballen auf den Ball-
fangzaun im Bereich des Bolzplatzes zu mindern, ist fir den Ballfangzaun eine héher-
wertige Ausfihrung aus Stahlgittermatten mit Schalld@mpfungen vorzusehen.

Einsehbarkeit von Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse
u.a.) kdnnen bei der Amtsverwaltung des Amtes Lauenburgische Seen, Flnfhausen 1,
23909 Ratzeburg, wahrend der allgemeinen Offnungszeiten und nach vorheriger Ter-
minvereinbarung eingesehen werden. Soweit auf DIN-Vorschriften/technische Regel-
werke in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, werden diese ebenfalls beim Amt
Lauenburgische Seen zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Stand: 02.06.2026 9
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	2 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
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	7.2 Der Standort der festgesetzten Bäume kann bis zu 5 m verändert werden, wenn die Lage von Beleuchtungen oder von Ver- und Entsorgungsanlagen dieses erforderlich macht.
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	8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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	8.2 Der Knickschutzstreifen ist zu den Grundstücken des Allgemeinen Wohngebietes, des eingeschränkten und des regulären Gewerbegebietes sowie zu den Flächen für Gemeinbedarf bereits vor Baubeginn mit einem mindestens 0,8 m hohen Zaun abzugrenzen.
	8.3 Der Schutzstreifen ist in einer Breite von 1,0 m als naturnaher, feldrainartiger Wildkrautstreifen zu entwickeln, 1 x jährlich, frühestens ab dem 1. Juli d.J., zu mähen inkl. Abfuhr des Mähgutes und auf Dauer zu erhalten. Bauliche Anlagen, Aufschü...
	8.4 Im Allgemeinen Wohngebiet und in den eingeschränkten und regulären Gewerbegebieten ist das Niederschlagswasser auf den jeweiligen Baugrundstücken zu versickern.
	8.5 Die Knicks sind gemäß den aktuellen Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz zu pflegen.

	9 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
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	9.2 Passiver Schallschutz (Verkehrslärm) (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
	9.3 Für die von der Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) gemindert werden.

	II bauordnungsrechtliche festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 LBO S.-H.)
	1 Werbeanlagen auf privaten Baugrundstücken
	1.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
	1.2 Werbeanlagen sind im Bereich der Anbauverbotszone unzulässig.
	1.3 Werbeanlagen dürfen 5,0 m nicht überschreiten.
	1.4 Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind unzulässig.
	1.5 Fremdwerbung ist unzulässig.
	1.6 Beleuchtete oder selbst leuchende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von 5,0 m zulässig.

	2 Allgemeines Wohngebiet
	2.1 Festsetzungen für Fassaden und Dächer der Hauptgebäude (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBO S-H)
	2.1.1 Fassaden sind in Verblendmauerwerk, Putz und Holz in rötlichen, rotbraunen, bräunlichen, weißen und grauen Farbtönenen zulässig.
	2.1.2 Holzhäuser in Blockbauweise mit Außenfassaden aus waagerecht übereinander gelagerten und an den Gebäudeecken verzahnten und auskragenden Rundstämmen/- Hölzern sind ausgeschlossen.
	2.1.3 Die Begrünung von Fassaden ist zulässig.
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	2.2 Erforderliche Stellplätze (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBO S-H)
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	3.1.3 Die Dachneigung ist von 0  bis 50  zulässig. Für Dächer von freistehenden Wohngebäuden zur Unterbringung von Betriebswohnungen gelten die gestalterischen Festsetzungen des Allgemeinen Wohngebietes Nr. 2.1.5 bis 2.1.7.
	3.1.4 Hochglänzende Dacheindeckungsmaterialien sind, mit Ausnahme von Solar- und Photovoltaikanlagen, unzulässig.
	3.1.5 Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig. Die Neigung und Ausrichtung muss bei Dachneigungen von 25  bis 50  der Dachneigung entsprechen.


	III HINWEISE
	(nicht Teil der Festsetzungen)
	1 Arten- und Biotopschutz
	1.1 Erhaltung von Bäumen, Gehölzstreifen und Knicks
	1.1.1 Zu erhaltende Bäume, Gehölzstreifen und Knicks sind während der Bauphase vor Eingriffen zu schützen. Alle Bauarbeiten sind nach DIN 18920 und RSBB 2023 durchzuführen.

	1.2 Fäll- und Rodungsfristen
	1.2.1 Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze sind gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ausschließlich in der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zu fällen, abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.

	1.3 Beleuchtung
	1.3.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind möglichst fledermaus- und insektenschonende Leuchten und Leuchtmittel mit einer Lichtfarbtemperatur von maximal 3000 Kelvin einzusetzen. Es sind nur Leuchten mit einer Abstrahlung nach unten zu verwend...

	1.4 Baufeldfreimachung
	1.4.1 Baufeldfreimachungen sind in Randstreifen mit Staudenfluren außerhalb der Brutzeit der Vögel i.d.R. zwischen 01. Oktober und Ende Februar durchzuführen. Die Bauarbeiten können auch vor der Brutsaison aufgenommen und permanent weitergeführt werde...


	2 Denkmalschutz
	3 Löschwasserversorgung
	3.1 Die Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung ist gemäß § 2 BrSchG (Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren) und das Arbeitsblatt W 405, W 331 und W 400 des DVGWs (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) sicherz...

	4 Lichtquellen
	4.1 Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten Straßen nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwe...

	5 Niederschlagswasser Verkehrsflächen
	5.1 Niederschlagwasser von Lager- und Verkehrsflächen auf Gewerbegrundstücken ist gem. Merkblatt DWA-M 153 zu reinigen und über den bewachsenen Oberboden (Mulden-, Flächenversickerung) zu versickern.

	6 Minimierung Freizeitlärm
	6.1 Um eine Reduzierung von Geräuschspitzen durch den Aufprall von Bällen auf den Ballfangzaun im Bereich des Bolzplatzes zu mindern, ist für den Ballfangzaun eine höherwertige Ausführung aus Stahlgittermatten mit Schalldämpfungen vorzusehen.

	7 Einsehbarkeit von Vorschriften
	7.1 Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse u.ä.) können bei der Amtsverwaltung des Amtes Lauenburgische Seen, Fünfhausen 1, 23909 Ratzeburg, während der allgemeinen Öffnungszeiten und nach vorheriger Terminvere...





